
Tettenborn, Alwine, geb. Freudentheil

geb. 7. Oktober 1857 in Otterndorf, Kreis Stade, gest. 13. Januar
1923 in Wiesbaden, Lehrerin, Hausfrau und Mutter, Dr. iur.

Alwine Tettenborn wurde als Alwine Freudentheil am 7. Oktober 1857 in Ottern‐
dorf im Kreis Stade geboren. Ihr Vater Carl Wilhelm Julius Freudentheil war Me‐
dizinalreferent an der Landdrostei Stade, die Mutter Emma Maria Freudentheil,
geb. Beyme, sorgte für die Familie. Tettenborn besuchte eine sogenannte höhere
Mädchenschule. Neben den üblichen Fächern erhielt sie zusätzlich Privatunterricht
in der lateinischen und griechischen Sprache sowie in Mathematik, was zu dieser
Zeit unüblich war für ein Mädchen. Nach dem Abschluss an der höheren Mädchen‐
schule verbrachte Tettenborn einige Zeit im englisch- und französischsprachigen
Ausland, um beide Sprachen in Wort und Schrift zu beherrschen.

Da selbst die Gymnasialkurse von Helene Lange in Berlin noch 20 Jahre auf sich
warten ließen, konnte sie kein Abitur machen. Stattdessen machte Tettenborn im
Jahr 1878 am Lehrerinnenseminar zu Hannover das damals für Frauen einzig mögli‐
che Examen für Lehrerinnen an mittleren und höheren Töchterschulen. Nach ihrer
Hochzeit 1879 mit dem Oberlehrer Max Tettenborn musste sie aufgrund der soge‐
nannten Zölibats-Klausel ihren Beruf an den Nagel hängen. Die Klausel bestimmte,
dass Beamtinnen bei ihrer Heirat aus dem Dienst ausscheiden mussten. Nach kurzer
Ehe bereits 1885 verwitwet, zog Tettenborn ihre Söhne Carl, Albrecht und Otto
allein groß. Die Familie lebte in der Poppelsdorfer Allee 56 in Bonn. Durch die
Abiturvorbereitungen sowie die ausländischen Erzieherinnen der Söhne und durch
einen internationalen Freundeskreis blieben Tettenborn ihre Sprachkenntnisse er‐
halten.

Nachdem die Söhne ausgezogen waren, bereiste Tettenborn für drei Jahre Eu‐
ropa und Russland. Längere Zeit verbrachte sie als Gästin der Fürstin Jewgenija
Michailowna Schachowskajain Russland und Italien. Der Kontakt mit anderen
Menschen und die Begegnung mit anderen Kulturen weckten erneut ihren Bil‐
dungshunger. Im April 1907 begann Tettenborn ein Studium der Jurisprudenz an
der Universität Bonn. Sieben Semester lang studierte sie als Gasthörerin, drei davon
gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn. Ihre Studienschwerpunkte waren Römisches
Recht, Bürgerliches Recht und Völkerrecht. Im Oktober 1910 bat sie den Dekan
der Juristischen Fakultät um Zulassung zur Promotion. Sie gab an, dass sie das
für die Zulassung erforderliche Abitur nicht nachweisen könne, sondern lediglich
das Reifezeugnis für die Mittlere und Höhere Mädchenschule habe. Der Dekan
bat daraufhin seine Kollegen, sich ihre Doktorarbeit anzuschauen; die Frage, ob
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sie wegen ihres Zeugnisses überhaupt zugelassen werden dürfe, wurde vertagt. Die
Fakultät entschied sich für die Unterstützung der Kandidatin, daraufhin kam es zwi‐
schen der Fakultät und dem Minister der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten zu einem regen Briefwechsel. Anfang Dezember erhielt Tettenborn
vom Kultusminister Trott von Sulz den erwünschten Dispens vom akademischen
Triennium und wurde zur Promotion zugelassen. Das Thema lautete: „Das Haager
Schiedsgericht. Eine völkerrechtliche Studie“. Die Dissertation befasste sich mit
einem zu diesem Zeitpunkt sehr aktuellen Gebiet des Völkerrechts, der Friedens‐
forschung, wie es von Walther Schücking angeregt worden war. Tettenborn lässt
sich damit einordnen in die Frauenfriedensforschung sowie die Formierung des
Völkerrechts auch durch Frauen. Anders als die Frauenfriedensbewegung in Den
Haag befürwortete Tettenborn einen ständigen Schiedsgerichtshof jedoch nicht. Der
Friedensforscher Hans Wehberg hielt die Dissertation für „die einzige kürzere, trotz
aller Wissenschaftlichkeit sehr gemeinverständlich und populär gehaltene Schrift
über die friedensrechtlichen Arbeiten der Haager Konferenzen. Sie wäre daher
besonders geeignet, um in weiten Kreisen über das wertvolle Werk vom Haag
aufzuklären.“ (Wehberg 1911)

Am 16. Oktober 1911 bestand Tettenborn ihre mündliche Prüfung, die nunmehr
54-Jährige durfte jetzt ihren juristischen Doktortitel führen. Sie war damit die erste
Frau Preußens, die zum Dr. iur. promoviert wurde.

Sie starb am 13. Januar 1923 in Wiesbaden.
Werke: Das Haager Schiedsgericht. Eine völkerrechtliche Studie, Diss. Bonn 1911.
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